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Aufgrund der sehr begrenzten Plätze bitten wir, das Livestream-
Angebot zu nutzen. Für aktuelle Informationen zum Sitzungs-
geschehen sowie den geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte 
www.leipzig.de

Öffentlicher Teil
Eröffnung und Begrüßung;
Feststellung der Beschlussfähigkeit;
Feststellung der Tagesordnung;
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung;
Niederschrift;
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 09.02.2022;
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 10.03.2022 (Wirtschaftspolitische 

Stunde);
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 15.03.2022;
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 13.04.2022;
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 14.04.2022 (Fortsetzung vom 

13.04.2022);
Eilentscheidung des Oberbürgermeisters;
Mandatsveränderungen;
- Feststellung von Hinderungsgründen bei gewählten Stadträten 

gemäß § 32 Abs. 3 Sächs-GemO sowie die Entscheidung über das 
Vorliegen wichtiger Gründe bei Ablehnung ehrenamtlicher Tätigkeit 
gewählter Stadträte gem. § 18 SächsGemO (Ablehnung ehrenamt-
licher Tätigkeit) (5. Änderung)

- Feststellung von Hinderungsgründen bei gewählten Stadträten 
gemäß § 32 Abs. 3 Sächs-GemO sowie die Entscheidung über das 
Vorliegen wichtiger Gründe bei Ablehnung ehrenamtlicher Tätigkeit 
gewählter Stadträte gem. § 18 SächsGemO (Ablehnung ehrenamt-
licher Tätigkeit) (6.Änderung) 

-	 Verpflichtung	von	Stadträtinnen/Stadträten;
Einwohneranfragen (Der Tagesordnungspunkt wird gg. 17.00 Uhr 
aufgerufen);
- Fläche zwischen Breite Straße und Geyerstraße; Jeroen Everaars
- Durchsetzung der Baumschutzsatzung bei Baumaßnahmen; Elke 

Thiess, Arbeitskreis Natur- und Artenschutz, BUND Regionalgruppe 
Leipzig

- Nachfragen zur Einwohneranfrage-Nr. VII-EF-06900-AW-01:Was tut 
die Stadt Leipzig für grüne Dächer und Wände?; Jeremias Kempt, 
Ökolöwe Umweltverbund Leipzig e.V.

- Keine Beachtung der Baumschutzsatzung durch L-Gruppe und 
fehlende Biodiversitätsförderung auf stadteigenen Flächen am 
Beispiel Bornaische Str. 53; Sabrina Rötsch

- Folgen des 9-€-Tickets; Gerd Sklaar
- Geplante Bewerbung der Stadt Leipzig als European Green Capital 

für das Jahr 2025; Dieter Krause
- Mietspiegel; Tilmann Loos
- Baumaßnahmen Bornaische Str. 53; Maximilian Strecker
- WCC 2022 Saale-Leipzig-Kanal und Neuseenlandschaft; BI Rittergut 

Großzschocher, Matthias Malok & Tobias Degner
- Ausschreibung des Fundtiervertrages der Stadt Leipzig; Daniela 

Strothmann, Vorsitzende Neuer Tierschutzverein Leipzig e.V.
Petitionen (werden nach TOP Einwohneranfragen aufgerufen);
-	 Fußgänger-Ampel	39.	Grundschule	Leipzig;	Petitionsausschuss/

Petent: Michael Fuhrmann Petent: Michael Fuhrmann 
-	 Gedenktafel	am	ersten	jüdischen	Friedhof	an	der	Stephanstraße/

Johannistal;	Petitionsausschuss/Petent:	Roland	Weise
-	 Straßenzustand	zwischen	Gottscheina	und	Merkwitz/Neubau	eines	

Fahrradweges;	 Petitionsausschuss/Petenten:	 Dr.	 Anne-Kathrin	
Richter und Dr. Michael Richter

- Petition nach § 12 SächsGemO zur Erstellung eines ersten inhaltlichen 
und	finanziellen	Konzepts	zu	einem	Jüdischen	Museum	in	Leipzig	
durch das Dezernat für Kultur bis Ende April 2022; Petitionsaus-

schuss/Petent:	Dieter	Krause
- Corona Bonus Zahlungen nicht nur für Stadtverwaltungsangestellte 

eingrenzen;	Petitionsausschuss/Petent:	Bernd	Kunze
- Petition nach § 12 SächsGemO zur Finanzierung eines chorischen 

Orchesterwerkes von Gewandhausorchester und Gewandhauschor 
zur Unterstützung des Freiheitskampfes des tapferen ukrainischen 
Volkes gegen den russischen Aggressor mit Welturaufführung im 
nächsten Jahr in der Leipziger Partnerstadt Kiew; Petitionsaus-
schuss/Petent:	Dieter	Krause

- Umbenennung der Turmgutstraße in Selenskystraße; Petitionsaus-
schuss/Petent:	Frederik	Greguletz

Besetzung von Gremien;
- Information zur Besetzung der beschließenden und beratenden Aus-

schüsse und des Ältestenrates durch die Fraktionen (19. Änderung); 
Oberbürgermeister

- Jugendhilfeausschuss – Wahl der Mitglieder und deren Stellvertreter 
(3. Änderung); Oberbürgermeister

- Jugendbeirat (4. Änderung); Oberbürgermeister
- Migrantenbeirat (6. Änderung); Oberbürgermeister
- Beirat für Tierschutz (3. Änderung); Oberbürgermeister
- Behindertenbeirat (5. Änderung); Oberbürgermeister
- Kleingartenbeirat (4. Änderung); Oberbürgermeister
- Kinder- und Familienbeirat (3. Änderung); Oberbürgermeister
- Vergabegremium VOB – Bestellung der Mitglieder und deren Stell-

vertreter (1. Änderung); Oberbürgermeister
- Stadtbezirksbeirat Ost (5. Änderung); Oberbürgermeister
Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt Leipzig in Aufsichts-
räte, Zweckverbände und Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist;
-	 Vertreter/-innen	der	Stadt	Leipzig	im	Aufsichtsrat	der	Invest	Re-

gion Leipzig GmbH (3. Änderung der Besetzung vom 18.09.2019); 
Oberbürgermeister

-	 Vertreter/-innen	der	Stadt	Leipzig	im	Aufsichtsrat	der	Stadtwerke	
Leipzig GmbH (2. Änderung der Besetzung vom 18.09.2019); Ober-
bürgermeister

- Vertreter der Stadt Leipzig in der Verbandsversammlung des 
Regionalen Planungsverbandes Westsachsen (3. Änderung); Ober-
bürgermeister

- Vertreter der Stadt Leipzig in der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Abfallwirtschaft Westsachsen (4. Änderung); 
Oberbürgermeister

Personalangelegenheiten;
- Personalangelegenheit nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 der Hauptsatzung – 

Leiterin des Amtes Bürgerservice; Dezernat Allgemeine Verwaltung
- Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung und Verweisung in 

die Gremien gem. § 5 Abs. 3 – 5 der Geschäftsordnung(Die Anträge 
finden	Sie	in	der	aktualisierten	elektronischen	Version	der	TO	in	
Allris);

Anträge zur Beschlussfassung;
- Leipziger Zoo:Koloniale Vergangenheit aufarbeiten und rassistische 

Stereotype auch in der Gegenwart beenden (Neufassung); Migran-
tenbeirat

- Flächenverbrauch reduzieren – Strategie für Netto-Null-Versiege-
lung	bis	2030	entwickeln;	Fraktion	Bündnis	90/Die	Grünen

- Schneller. Mobiler. Umweltfreundlicher – Weichen für Wirtschafts-
verkehr der Zukunft stellen; CDU-Fraktion

- Rechtssicherheit für Garagenhöfe in Leipzig; CDU-Fraktion
- Online-Karte mit öffentlich zugänglichen Spiel- & Sportplätzen; 

Jugendparlament/Jugendbeirat
- Mehr Sicherheit in der Herderstraße:Tempo 10 sind genug!; Thomas 

Kumbernuß
- Einsetzung eines zbA „Strategische Personalfragen“; Fraktion 

Bündnis	90/Die	Grünen,	Fraktion	die	Linke,	Fraktion	Freibeuter
- Für mehr Sicherheit und Lebensqualität: Tempo 30 in der Wolfgang-

Mittwoch, den 18.05.2022, um 14:00 Uhr, ggf. Fortsetzung am  
Donnerstag, den 19.05.2022, ab 16:00 Uhr, Sitzungssaal des Stadtrates, 

Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Tagesordnung der Ratsversammlung

https://www.leipzig.de
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Heinze-Straße; Thomas Kumbernuß
- Machbarkeitsstudie „Multifunktionaler Ortsplatz Böhlitz-Ehren-

berg“; Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg
- Schulsachbearbeiterinnen an allgemein- und berufsbildenden Schu-

len	der	Stadt	Leipzig;	Fraktion	Bündnis	90/Die	Grünen,	Fraktion	
Die Linke 

- Verbesserung von Familienfreundlichkeit in der Ratsarbeit; Fraktion 
Bündnis	 90/Die	 Grünen;	 Fraktion	 Die	 Linke,	 SPD-Fraktion,	 SR	 
T. Köhler, SR S. Matzke

- Qualitätsoffensive Leipziger KITAS – auf dem Weg zur kinder- und 
familienfreundlichen Stadt; CDU-Fraktion

- „Flexa Ost“:Alternative ÖPNV-Angebote in den Ortschaften Engels-
dorf und Mölkau ausbauen!; Stadtrat Marius Beyer

- Die Opfer der deutschen Teilung nicht vergessen – Für Einigkeit 
und Recht und Freiheit; CDU-Fraktion

- Blüthner meets Stadthafen Leipzig; Fraktion DIE LINKE
-	 Solar-Booster	für	bestehende	Gewerbeflächen	in	Leipzig;	Fraktion	

Bündnis	90/Die	Grünen
- Maßnahmen gegen Energiearmut in Leipzig: Übernahme von 

Betriebskostennachforderungen bei Hartz IV und Sozialhilfe aus 
Anlass der gestiegenen Energiepreise; Fraktion DIE LINKE

- Mit Bebauungsplan 750 festgelegten Grünstreifen fertigstellen; 
Ortschaftsrat Seehausen

-	 Für	einen	flüssigen	und	sicheren	innerstädtischen	Verkehr;	CDU-
Fraktion

- Neuregelung der Vertretung der Stadt Leipzig in der Fluglärm-
kommission	(FLK)	für	den	Flughafen	Leipzig/Halle;	Fraktion	DIE	
LINKE

- Verbesserte Nutzbarkeit des Ratsinformationssystems ALLRIS; 
CDU-Fraktion

- Beendigung der Zusammenarbeit mit dem russischen Generalkon-
sulat und Stärkung des kulturellen und friedlichen Austauschs mit 
russischen und ukrainischen Menschen in Leipzig; SPD-Fraktion 
CDU-Fraktion 

-	 Kultflix	–	neue	Wege	für	unsere	Kultur;	CDU-Fraktion
-	 Vorbereitung	Jubiläumsfeier	700	Jahre	Mölkau	anno	2024	(OR	0059/	

21/22);	Ortschaftsrat	Mölkau
- Grundhafter Ausbau der Straße Spendegasse zwischen Schwanen-

weg	und	Brandensteinstraße	in	Rückmarsdorf	(OR	0009/	21/22);	
Ortschaftsrat Rückmarsdorf

- Antrag auf grundhafte Sanierung der Zuwegung Gerätehaus FF 
Mölkau, anliegender Garagenhof und Spielplatz Schulstraße (OR 
0044/	21);	Ortschaftsrat	Mölkau

- Gehwegssanierung Demmeringstraße, Rabenerstraße und Henrici-
straße	(A	0238/	21);	Fraktion	AfD

- Neubau der Straße sowie des Fuß- und Radweges von Gottscheina 
nach	Merkwitz	(OR	0055/	22);	Ortschaftsrat	Seehausen

-	 Straße	Am	Luppedeich	ganzjährig	nutzbar	machen	(A	0029/	21/22);	
Fraktion CDU

-	 Spielplatz	für	Gundorf	(OR	0027/	22);	Ortschaftsrat	Böhlitz-Ehren-
berg

Anfragen an den Oberbürgermeister;
- „Langsamfahrstecken“ und dringender Sanierungsbedarf im Schie-

nennetz der LVB; Fraktion DIE LINKE
- Rodung der Hecke entlang der Pferderennbahn „Scheibenholz“; 

Fraktion	Bündnis	90/Die	Grünen
- Wie kann der Kampf gegen Vandalismus an Verkehrsschildern 

intensiviert werden?; CDU-Fraktion
- Vergütung von Rechtsanwälten und Steuerberatern durch die Stadt 

Leipzig; AfD-Fraktion
- Wassertemperatur in Leipzigs Sportbädern; SPD-Fraktion
- Mehreinnahmen durch Erhöhung der Parkgebühren; Fraktion 

Freibeuter
- Förderung von FabLabs und Beitritt zum FabCity – Network; 

Fraktion	Bündnis	90/Die	Grünen
- Baubeschluss Sanierung Shakespearestraße; SPD-Fraktion
- Abschaffung der Waffenverbotszone und Umsetzung von Maß-

nahmen für sozialraumorien-tierte Präventions- und Polizeiarbeit; 
Fraktion	Bündnis	90/Die	Grünen

- Besser stapeln – Was ist aus den Ergebnissen des Kaufhallengipfels 
gefolgt?;	Fraktion	Bündnis	90/Die	Grünen

- Radverkehrsführung Schomburgkstraße; SPD-Fraktion
- Parksituation bei Großereignissen rund um das ehemalige Zentral-

stadion	und	die	Arena	Leipzig;	Fraktion	Bündnis	90/Die	Grünen
- Lüftungsanlage in der Heinrich-Mann-Grundschule; Fraktion Frei-

beuter
- Pläne zur Wohnnutzung kommunaler leerstehender Wohngebäude; 

Fraktion Freibeuter
- Abbau von städtischen Parkbänken und Papierkörben im Zuge von 

Vandalismus; AfD-Fraktion
- Parkplatzsituation am 1. Mai 2022 zum Aufgalopp im Scheibenholz; 

AfD-Fraktion
- Einschränkungen durch Elektromobilität im Öffentlichen Nahver-

kehr?; AfD-Fraktion
- Streifenmodell auf der Sachsenbrücke; AfD-Fraktion
- Aktueller Stand des Projekts „Hundestaffel“; Fraktion DIE LINKE
- Ehemalige KITA Poetenweg 22 – Aktueller Stand des avisierten 

Tausches der Immobilie mit der LWB; Fraktion DIE LINKE
- Auswirkungen eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts auf 

den Stadtratsbeschluss „Gegen jeden Antisemitismus“; Fraktion 
DIE LINKE

- Zusage des OBM zur Unterstützung der Standortsuche für Horst 
Bendix‘ Höhenwindrad in der Wirtschaftspolitischen Stunde am 
10. März 2022; Fraktion DIE LINKE

- Aufbau von digitalen Infrastrukturen für die digitale Transformation 
der Stadt Leipzig; Fraktion DIE LINKE

- Häufung von Diskriminierung und Straftaten gegen russischspra-
chige Bevölkerung; SR Olga Naumov

- Stand der Sanierungen und Leerstand in LWB-Häusern in Leipzig-
Süd; Juliane Nagel

- Immobilien im Besitz bzw. Beteiligungen sanktionierter russischer 
Unternehmen oder Personen in Leipzig; Juliane Nagel

- Vermietung der Alten Handelsbörse an den „Bundesverband Le-
bensrecht“; SR Beate Ehms

- Ein dringendes Bedürfnis. Wo bleibt das Toilettenkonzept für 
Leipzig?; SR Dr. Volker Külow

- Barrierefreiheit egal – schildbürgerstreichartige Umgestaltung der 
Haltestelle in Probstheida; Oliver Gebhardt, Sören Pellmann

-	 Gleichbehandlung	von	Geflüchteten	in	Leipzig;	Juliane	Nagel
- Verbesserung der Schulwegsicherheit vor der Robert-Schumann-

Schule; SR Dr. Volker Külow
- Wird Leipzig „Bildungskommune“?; SR Marco Götze
- Wagner 22 – Kritiklose Huldigung oder Beginn der Aufarbeitung 

des Wirkens von Leipzigs bekanntesten Antisemiten; Thomas 
Kumbernuß

- Gespräche zwischen dem Regionalbeauftragten des Flughafens 
Leipzig/Halle	und	der	Stadt	Leipzig;	Stadtrat	Bert	Sander	(Bündnis	
90/Die	Grünen)

Bericht des Oberbürgermeisters;
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen;
- Entscheidung über die Annahme von Spenden, Schenkungen der 

Stadt Leipzig und ähnliche Zuwendungen gem. § 73 (5) SächsGemO 
bis 09.04.2022.; Dezernat Finanzen

Vorlagen I;
- 1. Änderung zum Baubeschluss:Sanierung und Umgestaltung der 

Cöthner Straße und der Mottelerstraße im Abschnitt nördlich der 
Georg-Schumann-Straße (Bestätigung gem. § 79 (1) SächsGemO) 
– eilbedürftig; 

- 2. Änderung zum Baubeschluss Shakespearestraße zwischen Karl-
Liebknecht- Straße und Arthur-Hoffmann-Straße (Bestätigung 
gemäß § 71 (1) SächsGemo), eilbedürftig

- Befristete Änderung der Verordnung über Beförderungsentgelte und 
-bedingungen	im	Gelegenheitsverkehr	mit	Taxen	im	Pflichtfahrbe-
reich Leipzig; (Beförderungsentgeltverordnung) – eilbedürftig; 

- Vierte Satzung zur Änderung der Satzung der Schulbezirksgrenzen 
der	Grundschulen	in	der	Stadt	Leipzig/Korrektur	–	eilbedürftig;	

- Bereichsplananpassung des Rettungsdienstes der Stadt Leipzig, 
eilbedürftig

- Änderung der Vorlage zur Förderung von Sanierungsmaßnahmen 
in	Großwohnsiedlungen/Plattenbaugebieten	–	eilbedürftig;

-	 Gewährleistung	der	flexiblen	Bewirtschaftung	von	Haushaltsmit-
teln im Zusammenhang mit der Schaffung von Unterkünften für 
gemeinschaftliches Wohnen von Schutzsuchenden aus der Ukraine 
–	 über-/außerplanmäßige	 Aufwendungen/Auszahlungen	 gem.	
§ 79 (1) SächsGemO – eilbedürftig 

- Vergabe der externen Verfahrensbetreuung des städtebaulichen 
Wettbewerbsverfahrens „Alte Messe West“ – eilbedürftig;

-	 Ausübung	eines	Vorkaufsrechtes	über	eine	Teilfläche	an	der	Bremer	
Straße zur Errichtung einer Schule – eilbedürftig;

- BaubeschlussKindertagesstätte und Mütterzentrum, Potschkaustr. 
50 – Teilmodernisierung; 

- Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der Stadt Leipzig für den 
Planungszeitraum Januar bis Dezember 2022 einschließlich Fort-
schreibung für die Jahre 2023 bis 2025;
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- Einsatz der LESG im Rahmen des Kitabau- und Schulhausbau-
programms; 

- Einrichtung eines vierzügigen Gymnasiums am Standort Täubchen-
weg 26 in 04317 Leipzig – entsprechend § 24 Sächsisches Schulgesetz;

- Einrichtung eines neuen vierzügigen Gymnasiums am Standort 
Krönerstraße 3 in 04315 Leipzig – entsprechend des § 24 Sächsischen 
Schulgesetzes;

- Umzug der Schule am Adler, Oberschule der Stadt Leipzig an 
den Standort Uhlandstraße 28, 04177 Leipzig – entsprechend §24 
Sächsisches Schulgesetz;

- Umzug der Schule Ihmelsstraße – Oberschule der Stadt Leipzig an 
den Standort Kröner-straße 3 in 04315 Leipzig; 

- Grundsatzbeschluss:Nachnutzung Schlobachshof als „Informations-
zentrum Auenlandschaft“; 

- Sozialindikative Priorisierung Schulsozialarbeit:Bezugsvorlage zum 
Steuerungskonzept für den Leistungsbereich Schulsozialarbeit; 

- 3. Änderung Bau- und Finanzierungsbeschluss zum Ersatzneubau 
der Brücke im Zuge der Straße des 18. Oktober über die Anlagen 
der DB AG – Teilobjekt Brückenneubau (Bestätigung gem. § 79 (1) 
SächsGemO);

- Besseres Miteinander von Mensch und Hund in Leipzig; 
- Neukonzipierung der Europäischen Mobilitätswoche in Leipzig 

(Bestätigung gem, § 79 (1) SächsGemO) 
- Neukonzipierung der Europäischen Mobilitätswoche in Leipzig; 
- Neuausrichtung der Konzeptverfahren kommunaler Grundstücke 

nach Evaluierung – Erst- und Zweitvorlage -
- Änderungsantrag zu VII-DS-04909 „Neuausrichtung der Konzept-

verfahren kommunaler Grundstücke nach Evaluierung – Erst- und 
Zweitvorlage -“

-	 5.	Anpassung	Pachtvertrag	zwischen	der	Stadt	Leipzig/	Eigenbe-
trieb Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig und der Klinikum 
St. Georg gGmbH

- Verordnung der Stadt Leipzig über das Offenhalten von Verkaufs-
stellen am Sonntag, den 02.10.2022, aus besonderem Anlass der 45. 
Leipziger Markttage

- Verordnung der Stadt Leipzig über das Offenhalten von Verkaufs-

stellen am Sonntag, den 04.12.2022, aus besonderem Anlass des 
Leipziger Weihnachtsmarktes

- Verordnung der Stadt Leipzig über das Offenhalten von Verkaufs-
stellen am Sonntag, den 18.12.2022, aus besonderem Anlass des 
Leipziger Weihnachtsmarktes

- Privatrechtliche Entgeltordnung der Stadt Leipzig für die Erbringung 
der Serviceleistung 115 

- Bebauungsplan Nr. 470 „Quartier Schreiberstraße“; Stadtbezirk: 
Nordost, Ortsteil: Schönefeld-Abtnaundorf; Aufstellungsbeschluss 

- Zahlung von Arbeitgeber-Zulagen in Engpassberufen 
- Neufassung der Entschuldungskonzeption der Stadt Leipzig 
-	 Übertarifliche	Zulage	für	Beschäftige	des	Eigenbetriebes	Stadtrei-

nigung Leipzig
- Konzeption zur Implementierung einer Zero Waste Strategie für 

die Stadt Leipzig 
- Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes 2018 

der Stiftung Völkerschlachtdenkmal
-	 Bebauungsplan	 Nr.	 471	 „Quartier	 östlicher	 Karl-Heine-Kanal/

Industriestraße“ Stadtbezirk:Südwest, Ortsteil:Plagwitz; Aufstel-
lungsbeschluss

- Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2019
- Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2020 

bis 31.12.2020 für den Eigenbetrieb Verbund Kommunaler Kinder- 
und Jugendhilfe 

Unterbringung von Geflüchteten
-	 Unterbringung	von	Geflüchteten	 in	der	Zuständigkeit	der	Stadt	

Leipzig	-	Stand:	I/20/22
Informationen I;
- Bildungsreport Leipzig 2021 
- Lebenssituation von LSBTI-Personen in Leipzig 2022 
- Bericht „Gesetzliche Vertretung“ zum Stand 31.12.2021 
-	 Vorläufiger	Jahresabschluss	2021	
-	 20.	Sachstandsbericht	zur	Umsetzung	der	Schulbaumaßnahmen	■
(Änderungen vorbehalten)

Der Oberbürgermeister

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 23.05-2022, 17.00 Uhr, 
Neues Rathaus, Festsaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig-
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Feststellung der Tagesordnung 
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 09.05.2022 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung 
Vorlagen
 - Verlängerung des Erbbaurechts Huttenstraße 1A, Großzschocher, 

VII-DS-06895
Anfragen, Sonstiges

Beschlüsse aus der 47. nichtöffentlichen Sitzung der VII. Wahl-
periode des Grundstücksverkehrsausschusses am 11.04.2022
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.

Beschlüsse aus der 48. öffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode 
des Grundstücksverkehrsausschusses am 25.04.2022
 - VII-DS-06770 – Ankauf von Flächen am Störmthaler See für den 

Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe (SEB) (Bestätigung ge-
mäß § 79 (1) SächsGemO)

 - - Erst- und Zweitvorlage  ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 16.05.2022., 16.30 Uhr, 
Neues Rathaus, Festsaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 02.05.2022
-  Entscheidungsvorschlag für den Jugendhilfeausschuss: Einrichtung 

von Schulsozialarbeit am Goethe-Gymnasium der Stadt Leipzig und 
der Humboldt-Schule, Gymnasium der Stadt Leipzig

Anträge aus dem Stadtrat – 1. Lesung
Anträge aus dem Stadtrat – 2. Lesung
- Qualitätsoffensive Leipziger KITAS – auf dem Weg zur kinder- und 

familienfreundlichen Stadt; CDU-Fraktion; VII-A-06598-NF-01
Vorlagen – 1. Lesung
- 1. Änderung zum Baubeschluss Jugendhilfeeinrichtung Lilienstein-

straße 1, 1a Umbau; Dezernat Stadtentwicklung und Bau Dezernat 
Jugend, Schule und Demokratie; VII-DS-00981-DS-01

- Ausführungsbeschluss zur Beschaffung programmierbarer Modelle 
und Roboter im Rahmen der Förderrichtlinie Digitale Schule; Dezernat 
Jugend, Schule und Demokratie; VII-DS-06969

Vorlagen – 2. Lesung
Vorlagen zur Information
Information zum Netz kleiner Werkstätten
Bericht der Bürgermeisterin
Information der Verwaltung
Sonstiges ■

Sitzung des Grundstücks- 
verkehrsausschusses

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses
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Die Landesdirektion Sachsen führt auf Antrag der Leipziger Ver-
kehrsbetriebe (LVB) GmbH für das oben genannte Vorhaben ein 
Planfeststellungsverfahren nach § 28 und § 29 des Personenbeförde-
rungsgesetzes (PBefG) in Verbindung mit § 73 des Verwaltungsverfahrens- 
gesetzes (VwVfG) und § 1 Satz 1 des Gesetzes zur Regelung des Ver-
waltungsverfahrens und des Verwaltungszustellungsrechts für den 
Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) durch.

Unter Federführung der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH ist der 
barrierefreie Ausbau von Haltestellen im Zuge der Stötteritzer Straße 
vom	Knotenpunkt	Stötteritzer	Straße	/	Riebeckstraße	bis	Breslauer	
Straße sowie die grundhafte Erneuerung der Gleisanlagen einschließlich 
Aufweitung für den Einsatz 2,40 m breiter Wagenzüge vorgesehen.

Parallel zur Gleis- und Haltestellenbaumaßnahme der LVB folgt seitens 
des Verkehrs- und Tiefbauamtes der Stadt Leipzig die Planung zum 
Umbau	des	im	Baubereich	befindlichen	Knotens	Stötteritzer	Straße	/	
Papiermühlstraße	/	Schönbachstraße	in	einen	LSA-gesicherten	Knoten.	
Diese Straßenbaumaßnahme ist in den Unterlagen zu Informations-
zwecken blau dargestellt jedoch nicht Gegenstand dieser Planung, 

Für die Baumaßnahme ist von einzelnen Flurstücken Grunderwerb (für 
Straßenbau und Aufstellung von Fahrleistungsmasten) erforderlich. 
An Wohngebäuden werden vorhandene Wandbefestigungen teilweise 
demontiert und neue Wandbefestigungen montiert.

Eine	Verpflichtung	zur	Durchführung	einer	Umweltverträglichkeits-
prüfung gemäß § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) besteht für das Vorhaben nicht. 
Die Vorhabenträgerin hat die entscheidungserheblichen Unterlagen 
über die Auswirkungen des Vorhabens vorgelegt, die Bestandteil der 
nachfolgend aufgeführten Auslegungsunterlagen sind:

Unterlage 
Nr.

Bezeichnung der Unterlage

Teil A - Vorhabensbeschreibung
01 Erläuterungsbericht 
Teil B - Planteil
02 Übersichtskarte
03 Übersichtslageplan	(Gebietsnutzung	/Baustrecke)
05 Lageplan
06 Höhenplan
10
10.1
10.2

Grunderwerb
Grunderwerbsplan
Grunderwerbsverzeichnis

11
11.1
11.2

Regelungen
Lageplan zum Regelungsverzeichnis
Regelungsverzeichnis

Teil C – Untersuchungen, weitere Pläne, Skizzen
14 Querschnitte	 (Ermittlung	 der	 Belastungsklasse/

Regelquerschnitte)
17 Immissionstechnische Untersuchungen
19 Umweltfachliche Untersuchungen
20 Geotechnische Untersuchungen
Teil D – Nachweise
23 Verkehrssicherheit – Lageplan Hüllkurven

Die Antragsunterlagen (Zeichnungen und Erläuterungen) liegen in 
der Zeit 

vom 23. Mai 2022 bis einschließlich 22. Juni 2022 in der Stadt Leipzig, 
Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, Stadtplanungsamt, Zimmer 
498	zu	den	Dienststunden	Mo./Mi.	8.00-15.00	Uhr,	Di./Do.:	8.00-16.00	
Uhr, Fr.: 8.00-12.00 Uhr zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Des Weiteren sind die Bekanntmachung sowie die Antragsunterlagen  
während des vorgenannten Zeitraums auch auf der Internetseite der 
Landesdirektion Sachsen unter https://www.lds.sachsen.de/bekannt-
machung (Rubrik Infrastruktur - Straßenbahnen) einsehbar. 

1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann 
bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist -  bis 
einschließlich 6. Juli 2022 - bei der  Landesdirektion Sachsen (Post-
anschrift: Landesdirektion Sachsen, 09105 Chemnitz) oder der 
Dienststelle in Leipzig, Braustraße 2, 04107 Leipzig, bzw. bei der 
Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, Einwendungen 
gegen den Plan schriftlich oder mündlich zur Niederschrift erheben. 

 Einwendungen können auch elektronisch, aber nur mit einer quali-
fizierten	elektronischen	Signatur	unter	der	E-Mail-Adresse	post@lds.
sachsen.de erhoben werden; Einwendungen, die nur elektronisch 
übermittelt	werden	(z.	B.	E-Mail	ohne	qualifizierte	elektronische	
Signatur), sind unwirksam und bleiben daher unberücksichtigt.

 Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß 
seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Nach Ablauf der Frist sind 
alle Einwendungen ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG in 
Verbindung mit § 1 Satz 1 SächsVwVfZG und § 29 Abs. 4 Satz 1 
PBefG). 

 Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschrifts-
listen unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender 
Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit 
einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, 
Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu 
bezeichnen. Andernfalls können diese Einwendungen unberück-
sichtigt bleiben.

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung 
der Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG in Verbindung 
mit § 1 Satz 1 SächsVwVfZG von der Auslegung des Plans. 

3. Die Anhörungsbehörde kann von einer förmlichen Erörterung der 
rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen absehen 
(§ 29 Abs. 1a Nr. 5 PBefG). 

 Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt ge-
macht. Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen erhoben haben 
bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter im Sinne von 
Nr. 1 dieser Bekanntmachung, werden von dem Termin gesondert 
benachrichtigt. Sind mehr als 50 derartige Benachrichtigungen 
vorzunehmen, können diese durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden. 

 Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Be-
vollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, 
die der Planfeststellungsbehörde zu übergeben ist.

 Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann 
auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit 
Abschluss des Erörterungstermins beendet. Der Erörterungstermin 
ist nicht öffentlich.

4. Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen, die 
Erhebung von Einwendungen, die Teilnahme am Erörterungster-
min oder durch eine Vertreterbestellung entstehen, werden nicht 
erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfest-
stellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem 
Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungs-
verfahren behandelt.

Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben der  
Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH „Stötteritzer 
Straße zwischen Riebeckstraße und Breslauer Straße“

https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
mailto:post@lds.sachsen.de
mailto:post@lds.sachsen.de
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6. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsver-
fahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. 

7. Vom Beginn der Auslegung der Pläne tritt für die vom Plan betrof-
fenen Flächen die Veränderungssperre nach § 28a Abs. 1 PBefG in 
Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt der Trägerin des 
Vorhabens ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen 
zu (§ 28a Abs. 3 PBefG). 

Datenschutzhinweise gemäß Artikel 13 und 14 der Datenschutz-
Grundverordnung 
Bei der Abgabe von Stellungnahmen und Äußerungen oder der Er-
hebung von Einwendungen stellen sie der Landesdirektion Sachsen 
Personen bezogene Daten zur Verfügung. Die Landesdirektion Sachsen 
erhebt solche Daten auch bei Meldebehörden, Grundbuchämtern und 

im Handelsregister. Diese Daten werden von der Landesdirektion 
Sachsen in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß den geltenden Bestim-
mungen zum Datenschutz verarbeitet. Die Daten werden der Vorha-
benträgerin übermittelt. Die entsprechenden datenschutzrechtlichen 
Informationen nach Artikel 13 Abs. 1 und 2 sowie Artikel 14 Abs. 1 
und 2 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), insbesondere 
welche Rechte Ihnen diesbezüglich zustehen, erfahren Sie unter 
dem folgenden Link: https://www.lds.sachsen.de/datenschutz (–> 
Unterlagen –> Planfeststellungsverfahren Infrastruktur). Der be-
hördliche Datenschutzbeauftragte der Landesdirektion Sachsen ist 
wie folgt erreichbar: Datenschutzbeauftragter der Landesdirektion 
Sachsen, 09105 Chemnitz; E-Mail: datenschutz@lds.sachsen.de; Telefon:  
+49	371/532-0.	■

Stadtplanungsamt
i. A. der Landesdirektion Sachsen

Der Bebauungsplan Nr. E-140 „Wohngebiet Martinshöhe“, 6. Ände-
rung soll im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch 
(BauGB) ohne Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt und 
für den Planentwurf die öffentliche Auslegung durchgeführt werden 
(§ 3 Abs. 2 BauGB). 

Die Entscheidung zur öffentlichen Auslegung des Planentwurfs wurde 
am 05.04.2022 durch den Oberbürgermeister in seiner Dienstberatung 
getroffen, mit anschließender Information im Fachausschuss für Stadt-
entwicklung und Bau. Die Vorlage ist im Stadtplanungsamt, Zimmer 
498 niedergelegt und kann zu den unten genannten Zeiten für die 
Dauer von zwei Wochen kostenlos eingesehen werden, er ist auch im 
Internet über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig abrufbar 
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Bebauungsplan Nr. E-140 „Wohngebiet Martinshöhe“,  
6. Änderung, Leipzig-Nord

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs  
unter	https://ratsinfo.leipzig.de	(Vorlage	Nr.	VII-DS-06802)	
Der	Geltungsbereich	des	Bebauungsplans	Nr.	E-140	befindet	sich	in	
Leipzig Nord, im Ortsteil Wiederitzsch. Die 6. Änderung betrifft ein 
Grundstück westlich der Delitzscher Landstraße zwischen der Bö-
schungskante des Eutritzscher Flurgrenzgrabens und dem Grenzverlauf 
der Gemarkung Großwiederitzsch (in der kartenmäßigen Darstellung 
schraffiert	dargestellt).	

Mit der 6. Änderung wird der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
reduziert, um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Be-
bauung mit einem Multifunktionsgebäude auf dem Betriebsgrundstück 
des Städtischen Klinikum St. Georg zu schaffen. Neben der Errichtung 
einer dringend benötigten Rettungswache für den Leipziger Norden ist 
das Gebäude auch als Parkhaus sowie als Büro- und Arbeitsgebäude 
für Unternehmen der Biomedizinbranche geplant. 

Der Entwurf der 6. Änderung des Bebauungsplans und seine Be-
gründung werden 

vom 31.05.2022 bis 30.06.2022

im Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Stadtpla-
nungsamt, im Ausstellungsbereich vor den Zimmern 496-499, während 
der Dienststunden
	 Mo./Mi.	 8:00	Uhr	–	15:00	Uhr
	 Di./Do.		 8:00	Uhr	–	16:00	Uhr
 Fr.   8:00 Uhr – 12:00 Uhr

zur Einsicht öffentlich ausgelegt. 

Auch im Internet sind die Planunterlagen verfügbar:
-  https://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell 
-  Zentrales Landesportal Bauleitplanung https://www.bauleitpla-

nung.sachsen.de
-  Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig https://ratsinfo.leipzig.

de (Vorlage Nr. VII-DS-00296). 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben 
werden. Schriftliche Stellungnahmen richten Sie bitte an die Stadt 
Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, oder per E-Mail an stadt-
planungsamt@leipzig.de. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt	bleiben.	■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. E-140 „Wohngebiet Martinshö-
he“ (fett umrandet) mit Bereich der 6. Änderung (schraffiert dargestellt) 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

https://www.lds.sachsen.de/datenschutz
mailto:datenschutz@lds.sachsen.de
https://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell
https://www.bauleitplanung.sachsen.de
https://www.bauleitplanung.sachsen.de
https://ratsinfo.leipzig.de
https://ratsinfo.leipzig.de
mailto:stadtplanungsamt%40leipzig.de?subject=
mailto:stadtplanungsamt%40leipzig.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung eines  
Einzelhandels für Möbel in Einzelhandel; hier: 1. Nachtrag zur Bau-  

genehmig. v. 19.02.2021 – Änderung Freiflächen – Anpassung Verkaufs-
flächen; Arthur-Hoffmann-Straße 75, 77, 79“, Leipzig, Gemarkung  
Leipzig, Flurstücke 3085/7, 3085/i, 3085/4, 3085/h, 3085/5, 3085/6

Verkaufsflächen;	 Arthur-Hoffmann-Straße	 75,	 77,	 79“,	 Leipzig,	
Gemarkung	Leipzig,	Flurstücke	3085/7,	3085/i,	3085/4,	3085/h,	
3085/5,	3085/6,	im	Genehmigungsverfahren	nach	§	63	Sächsische	
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

2.) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-
gelassen:
a)  Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 

aus § 37 Abs. 4 SächsBO dahingehend, dass das als Rettungsweg 
dienende Fenster des Aufenthaltsraumes im Erdgeschoss im 
Lichten nicht 0,90 m x 1,20 m groß sein muss.

b)  Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 33 Abs. 1 SächsBO dahingehend, dass der Pausenraum im 
Erdgeschoss nicht zwei voneinander unabhängige Rettungswege 
besitzt.

3.)	Die	 Baugenehmigung	 enthält	 Bedingungen,	Auflagen	und	Auf-
lagenvorbehalte. 

4.) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-8927	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 21.04.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-009693-VV-63.42-MAS einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

1.) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung eines 
Einzelhandels für Möbel in Einzelhandel; hier: 1. Nachtrag zur 
Baugenehmig.	v.	19.02.2021	–	Änderung	Freiflächen	–	Anpassung	

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung eines  
Bauvorbescheids „Vorbescheid: Neubau eines Wohnhauses,  

Kirchplatz 8, Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 147

(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner Fragen für das 
Vorhaben „Vorbescheid: Neubau eines Wohnhauses, Kirchplatz 8, 
Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 147, ist erteilt.

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 
2 eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung des Vorbescheides an die Eigentümer benachbarter 

Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen der Vorbescheid 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 
Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung des Vorbescheides an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5118	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 27.04.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-015306-BV-63.30-MAR einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nachträgliche Genehmigung von 
baulich bereits umgesetzten Wohnungsneuteilungen und -änderungen 

sowie Ausbau von 1. und 2. Dachgeschoss, Einbau Aufzug,  
Schorlemmerstraße 4“, Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 124/e

chen 63-2017-013527-VV-63.30-UKR einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Geltungsdauer der Baugenehmigung für das Vorhaben: 
„Nachträgliche Genehmigung von baulich bereits umgesetzten 
Wohnungsneuteilungen und -änderungen sowie Ausbau von 1. und 
2. Dachgeschoss, Einbau Aufzug, Schorlemmerstraße 4“, Leipzig, 
Gemarkung	Gohlis,	Flurstück	124/e,	im	Genehmigungsverfahren	
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) wird 
bis zum 31.03.2024 verlängert.

 Die Verlängerung beinhaltet keine Änderungen der Baugenehmi-
gung.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5127	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:

Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 19.04.2018 unter dem Aktenzei-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „2. Überarbeitung  
Brandschutzkonzept) Heinrichstraße 6“, Leipzig,  

Gemarkung Reudnitz, Flurstück 253
Pkw-Stellplätzen und 38 Fahrradstellplätzen im Hofbereich (Fl-Nr. 
253) wird entsprechend des unter Nr. 2 vermerkten Umfangs ge-
ändert.

 Der 2. Nachtrag zur Baugenehmigung vom 12.04.2021 („2. Über-
arbeitung Brandschutzkonzept) Heinrichstraße 6“, Leipzig, Gemar-
kung Reudnitz, Flurstück 253, im Genehmigungsverfahren nach § 
64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

(2)	Der	2.	Nachtrag	zur	Baugenehmigung	enthält	Auflagen.	
(3) Bestandteil des 2. Nachtrags zur Baugenehmigung sind die im 2. 

Nachtrag aufgeführten und mit dem 2. Nachtrag ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5186	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 04.05.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-015008-SB-63.42-AWI einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1 Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Regina Palast Leipzig, 
Anbau	Kino	7/	Umbau	Kino	1/	Einbau	Kino	8,	Errichtung	von	2	
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ersatzneubau Dachgeschoss  
und zweier Balkonanlagen nach einem Brandschaden“, Flurstück 258/y, 

Gemarkung Mockau, Oberläuterstraße 19, 21 

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung in der derzeit gültigen 
Fassung wird Folgendes bekannt gemacht: Das Amt für Bauordnung 
und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	als	untere	Bauaufsichtsbehörde	
hat mit Bescheid vom 03.05.2022 die Baugenehmigung mit dem Akten-
zeichen 63-2021-015255-VV-63.40-TWE im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 SächsBO mit folgendem verfügenden Teil erteilt: 

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ersatzneubau Dach-
geschoss und zweier Balkonanlagen nach einem Brandschaden“, 
Flurstück	 258/y,	 Gemarkung	 Mockau,	 Oberläuterstraße	 19,	 21	
mit zwei Abweichungen von den Regelungen bzgl. Aufzüge und 
Barrierefreiheit sowie mit Nebenbestimmungen (Bedingungen, 
Auflagenvorbehalt,	Auflagen)	ist	erteilt.	

(2) Bestandteil der Genehmigung sind die in der Baugenehmigung auf-
geführten und mit der Genehmigung ausgefertigten Bauvorlagen. 

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung: 
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden. 

2.  Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de  durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die Frist wird 
auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landesdi-
rektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt 
wird. 

Hinweis: Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer 
benachbarter Grundstücke gem. § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird auf-
grund der großen Anzahl von Nachbarn, denen die Baugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung 
der Baugenehmigung an die Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt. Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn. 
Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
betroffene	Nachbarn	 im	Amt	 für	Bauordnung	und	Denkmalpflege,	
Prager Straße 118-122 während der Öffnungszeiten einsehen. Um eine 
telefonische Anmeldung bei dem zuständigen Sachbearbeiter, Herrn 
Weiß, Tel. 1 23 52 44, wird gebeten (Öffnungszeiten: Mo. 9.00 - 12.00 
Uhr, Di. 9.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr, Do. 9.00 - 12.00 Uhr, Mi., 
Fr.	nach	Vereinbarung).	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau Bestand Universitäts-  
klinikum – Haus 4 Ebene 00; Optimierung Notfallstrukturen – befristete 

Herstellung einer Interimstation der Zentralen Notaufnahme,  
Liebigstraße 18“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 1145

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Fol-
gendes bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 05.05.2022 unter dem Akten-
zeichen 63-2021-015021-SB-63.22-JAP einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1 Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau Bestand Univer-
sitätsklinikum – Haus 4 Ebene 00; Optimierung Notfallstrukturen 
– befristete Herstellung einer Interimstation der Zentralen Notauf-
nahme, Liebigstraße 18“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 
1145, im Genehmigungsverfahren nach § 64 Sächsische Bauordnung 
(Sonderbau) ist erteilt.

(2)	Die	Baugenehmigung	enthält	Auflagen.
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flur-  
stücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:3 486

Datenauszug

Erstellungsdatum 05.05.2022

Apostel, Jens

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 30 m

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.
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Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 

den Nachbarn.
Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
im	 Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leipzig,	
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäu-
deabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Verfah-
rensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5192	gebeten.	■

Tagesordnungen für die nachstehend aufgeführten Sitzungen 
der Ortschaftsräte lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor. 

Sitzung des Ortschaftsrates Hartmannsdorf-Knautnaundorf am 
16.05.2022 um 18.30 Uhr

Sitzung des Ortschaftsrates Plaußig am 19.05.2022 um 19 Uhr■

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Der Dienstausweis der Stadt Leipzig, ausgestellt mit der Nummer 
17623;	wird	hiermit	für	ungültig	erklärt.	■

Dienstausweis  
ungültig

Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig

https://ratsinfo.leipzig.de

https://ratsinfo.leipzig.de
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Antrag auf Baugenehmigung für 
ein Bestandsgebäude mit zukünftig 4 Wohneinheiten Glafeystraße 19“, 

Leipzig, Gemarkung Stötteritz, Flurstücke 31/c, 30/6, 31/6
Glafeystraße	19“,	Leipzig,	Gemarkung	Stötteritz,	Flurstücke	31/c,	
30/6,	31/6,	im	Genehmigungsverfahren	nach	§	63	Sächsische	Bau-
ordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-
gelassen (nur das aufnehmen, was im konkreten Fall zutrifft): 

(3) Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 30 Abs. 2 Nr. 1 SächsBO i. V. m. § 30 Abs. 8 SächsBO dahin-
gehend, dass auf einer Länge von 9.66 m insgesamt drei Fenster 
geplant sind.

(4)	Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen	und	Auflagen.	(nur	das	
aufnehmen, was im konkreten Fall zutrifft)

(5) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5167	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	 Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leipzig	
hat als untere Bauaufsichtsbehörde am  unter dem Aktenzeichen 
63-2021-013905-VV-63.42-KKE einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Antrag auf Baugeneh-
migung für ein Bestandsgebäude mit zukünftig 4 Wohneinheiten 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines Mehrfamilien-
hauses mit Tiefgarage und Penthouse, Richard-Lehmann-Straße 25“, 

Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3121/d

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 04.05.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-015256-VV-63.42-BRE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines Mehrfami-
lienhauses mit Tiefgarage und Penthouse, Richard-Lehmann-Straße 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

25“,	Leipzig,	Gemarkung	Leipzig,	Flurstück	3121/d,	im	Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen, Aus-
nahmen und Befreiungen zugelassen 

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus	§	6	SächsBO	dahingehend,	dass	die	seitlichen	Abstandsflächen	
des geplanten Neubaus (Ost- und Westseite) an der Flur-stücks-
grenze enden.

(3)	Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen	und	Auflagen.	

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 

Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5108	gebeten.	■
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Sanierung, Nutzungsänderung 
und Erweiterung Remisengebäude, Waldstraße 84“, Leipzig,  

Gemarkung Leipzig, Flurstück 2092/8

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Sanierung, Nutzungsän-
derung und Erweiterung Remisengebäude, Waldstraße 84“, Leipzig, 
Gemarkung	Leipzig,	Flurstück	2092/8,	im	Genehmigungsverfahren	
nach § 63 SächsBO (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung wird folgende Abweichung zugelassen: 
Abweichung gemäß § 67 (1) SächsBO von den Anforderungen aus 
§	6	(3)	SächsBO	zu	Abstandsflächen.

(3)	Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen	und	Auflagen.

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4 - 6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118 - 120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a (2) Ver-
waltungsverfahrensgesetz (VwVfG) eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a (2) S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 (5) De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 (3) Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Baugeneh-
migung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 
(3) Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem 
Tag dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 (3) Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118 - 136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden.
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5168	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Fol-
gendes bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 04.05.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-013819-VV-63.20-ESC einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer Baugeneh-  

migung für das Vorhaben: „Nachtrag zur Baugenehmigung  
v. 27.06.2017, Änderung von konventioneller Bauart in Holz-Hybrid Bau-
weise, Kochstraße 119“, Leipzig, Gemarkung Connewitz, Flurstück 452/q

genden Teil erlassen:

(1)Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nachtrag zur Bauge-
nehmigung  v. 27.06.2017, Änderung von konventioneller Bauart 
in Holz-Hybrid Bauweise, Kochstraße 119“, Leipzig, Gemarkung 
Connewitz,	Flurstück	452/q,	im	Genehmigungsverfahren	nach	§	
63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2)	Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen	und	Auflagen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	/	123-5108	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	 Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leipzig	
hat als untere Bauaufsichtsbehörde am  unter dem Aktenzeichen 
63-2021-014391-VV-63.42-BRE einen Bescheid mit folgendem verfü-
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